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TOP 10 Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde Ober-Mörlen über die 
Einschränkung des Trinkwasserverbrauchs bei Notständen in der 
Wasserversorgung 
 

 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 
Gefahrenabwehrverordnung mit folgender Änderung aufzunehmen: 
Unter Paragraph 2 wird ein neuer Absatz 2 eingefügt: „Dies gilt nicht für Zisternen, die zur 
Aufrechterhaltung des Brauchwasserkreislaufes dienen.“ 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig dafür 

 
 

 




